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 unter Begrüßung der Fortschritte der Regierung der Demokratischen Republik Kon-

go, einschließlich der Beraterin des Präsidenten für sexuelle Gewalt und die Einziehung 

von Kindern, in Zusammenarbeit mit der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 

Kinder und bewaffnete Konflikte, der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für sexuel-

le Gewalt in Konflikten und der MONUSCO die Aktionspläne zur Verhütung und Beendi-

gung der Einziehung und des Einsatzes von Kindern und der sexuellen Gewalt durch die 

Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo umzusetzen und die Straflosigkeit für 

sexuelle Gewalt in Konflikten, einschließlich der durch Angehörige der Streitkräfte began-
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rechte, des humanitären Völkerrechts, der systematischen Berücksichtigung der Ge-

schlechterperspektive, des Kinderschutzes und des Schutzes vor sexueller und geschlechts-

spezifischer Gewalt zu schulen, und unterstreichend, wie wichtig diese Anstrengungen 

sind, 

 bekräftigend, dass der erfolgreiche Schutz von Zivilpersonen von entscheidender 

Bedeutung für die Erfüllung des Mandats der MONUSCO und die Herbeiführung eines 

verbesserten Sicherheitsumfelds ist, sowie betonend, wie wichtig friedliche Mittel und 

Fortschritte bei der Durchführung wichtiger Reformen für die Förderung des Schutzes von 

Zivilpersonen sind und wie wichtig eine angemessene Prioritätensetzung und Ressourcen-

ausstattung sind, 

 in Bekräftigung seiner nachdrücklichen Unterstützung für den Sonderbeauftragten 

des Generalsekretärs und die MONUSCO bei der Durchführung ihres jeweiligen Mandats, 

ihnen eindringlich nahelegend, ihre Anstrengungen fortzusetzen, und mit der Aufforderung 
an das Sekretariat, die MONUSCO bei der vollständigen Durchführung ihres Mandats zu 

unterstützen, 
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 2. bekräftigt, dass er entschlossen ist, die Durchführung des Abkommens vom 

31. Dezember 2016 in vollem Umfang zu unterstützen, und dass die wirksame, rasche und 

rechtzeitige Durchführung des Abkommens von grundlegender Bedeutung für einen 
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 13. begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionsplans zur Verhütung 

und Beendigung der Einziehung und des Einsatzes von Kindern durch die Streitkräfte der 

Demokratischen Republik Kongo und fordert die Regierung der Demokratischen Republik 

Kongo auf, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um Rechtsverletzungen und Miss-

brauchshandlungen an Kindern zu beenden und zu verhüten, und zu gewährleisten, dass 

Kinder nicht aufgrund ihrer mutmaßlichen Verbindung zu bewaffneten Gruppen in Haft 

genommen werden und dass sie entsprechend den 2013 vom Verteidigungsministerium 

und dem Nationalen Nachrichtendienst herausgegebenen Richtlinien an Kinderschutzak-

teure übergeben werden; 
 

Bewaffnete Gruppen 
 

 14. verurteilt nachdrücklich alle in der Demokratischen Republik Kongo operie-

renden bewaffneten Gruppen und ihre Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sowie 

das sonstige anwendbare Völkerrecht und Verletzungen der Menschenrechte, insbesondere 

Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Personal der Vereinten Nationen und humanitäre Ak-

teure, summarische Hinrichtungen, sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt und Ein-

ziehung und Einsatz von Kindern in großem Ausmaß unter Verstoß gegen das anwendbare 

Völkerrecht, und wiederholt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden 

müssen; 

 15. verlangt, dass alle bewaffneten Gruppen sofort alle Formen von Gewalt, ein-

schließlich Rechtsverletzungen und Missbrauchshandlungen an Kindern und anderer de-

stabilisierender Aktivitäten, und die illegale Ausbeutung natürlicher Ressourcen und den 

illegalen Handel damit einstellen, verlangt ferner, dass ihre Mitglieder diese Gruppen so-

fort und auf Dauer auflösen, ihre Waffen niederlegen, der Gewalt abschwören und die 

Kinder in ihren Reihen freilassen, erinnert in dieser Hinsicht an seine Resolution 2293 

(2016), mit der er das mit seiner Resolution 1807 (2008) verhängte Sanktionsregime ver-

längerte, und fordert ferner die Entwaffnung der aktiven Führer und Kombattanten der 

Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas, die an dem Völkermord von 1994 an den 

Tutsi in Ruanda, bei dem auch Hutu und andere Gegner des Völkermords getötet wurden, 

als Täter beteiligt waren und nach wie vor ethnisch motivierte und andere Tötungen in Ru-

anda und der Demokratischen Republik Kongo fördern und begehen; 

 16. fordert gemeinsame Einsätze der Streitkräfte der Demokratischen Republik 

Kongo und der MONUSCO, einschließlich gemeinsamer Planung und taktischer Zusam-

menarbeit, im Einklang mit dem Mandat der MONUSCO, um sicherzustellen, dass alle 

Möglichkeiten zur Neutralisierung der bewaffneten Gruppen ausgeschöpft werden, und 

unterstreicht, dass die Einsätze unter strenger Einhaltung des geltenden Völkerrechts, ein-

schließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen, 

durchgeführt werden müssen; 

 17. verurteilt die brutale Tötung von mehr als 1.000 Zivilpersonen im Gebiet Beni 

seit Oktober 2014, darunter über 230 allein im Jahr 2016, zum Teil in der Nähe von Stütz-

punkten der MONUSCO, bekundet seine tiefe Besorgnis über die anhaltende Gewalt in 

dieser Region, betont erneut, dass diese Angriffe dringend gründlich und rasch untersucht 

werden müssen, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen 

werden, und fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo auf, im Einklang 

mit dem Völkerrecht, einschließlich des anwendbaren humanitären Völkerrechts und der 

anwendbaren internationalen Menschenrechtsnormen, in Abstimmung mit der MONUSCO 

und mit ihrer Unterstützung, im Einklang mit ihrem Mandat, weitere militärische Aktionen 

durchzuführen, um der Bedrohung, die von den im Osten der Demokratischen Republik 

Kongo operierenden bewaffneten Gruppen ausgeht, ein Ende zu setzen; 
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 18. fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo und alle Unter-

zeichnerstaaten des Rahmenabkommens erneut auf, verstärkte Anstrengungen zu unter-

nehmen, ihre Verpflichtungen nach Treu und Glauben vollständig und rasch umzusetzen, 

wozu auch gehört, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Nachbarländer einzumi-

schen, Hilfe oder Unterstützung jeglicher Art für bewaffnete Gruppen weder zu dulden 
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vielseitige Weise und unter strenger Einhaltung des Völkerrechts, einschließlich des hu-

manitären Völkerrechts, und im Einklang mit den auf Personen, die gefangengenommen 

wurden oder sich ergeben haben, anwendbaren ständigen Dienstanweisungen und den 

Richtlinien für menschenrechtliche Sorgfaltspflicht bei der Unterstützung der Vereinten 

Nationen für nicht zu den Vereinten Nationen gehörende Sicherheitskräfte, die Expansion 

aller bewaffneten Gruppen zu verhüten und diese Gruppen zu neutralisieren und zu ent-

waffnen, um zu dem Ziel beizutragen, die von bewaffneten Gruppen ausgehende Bedro-

hung für die staatliche Autorität und die Sicherheit von Zivilpersonen im Osten der Demo-

kratischen Republik Kongo zu mindern und Raum für Stabilisierungsmaßnahmen zu 

schaffen, und durch die gesamte Truppenkomponente der MONUSCO den wirksamen 

Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, einschließlich in Unterstützung der von der 

Interventionsbrigade durchgeführten Einsätze zur Neutralisierung bewaffneter Gruppen 

und der Einsätze in Gebieten, in denen bewaffnete Gruppen neutralisiert wurden; 

 e) der Regierung der Demokratischen Republik Kongo Gute Dienste, Rat und 
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internationalen Menschenrechtsnormen und dem Flüchtlingsvölkerrecht, soweit anwend-

bar, vereinbar ist; 

 c) den Wahlvorgang nach Bedarf und in Abstimmung mit den kongolesischen 

Behörden, dem Landesteam der Vereinten Nationen und regionalen und internationalen 

Akteuren technisch und logistisch zu unterstützen, um den Wahlzyklus zu erleichtern, ins-

besondere durch einen regelmäßigen und sachbezogenen Dialog mit der Unabhängigen 

Nationalen Wahlkommission, und beschließt, dass diese Unterstützung je nach den von 

den kongolesischen Behörden bei der Lenkung des Wahlvorgangs, insbesondere für die 

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, erzielten Fortschritten im Einklang mit den Zif-

fern 1 bis 6 laufend bewertet und überprüft werden wird; 

 d) zur Schulung der Kongolesischen Nationalpolizei in Bezug auf die Sicherung 

der Wahlen beizutragen, einschließlich durch Schulungen auf dem Gebiet der Menschen-

rechte, unter Einhaltung der Richtlinien der Vereinten Nationen für menschenrechtliche 

Sorgfaltspflicht; 

 

 iii)  Schutz der Vereinten Nationen 
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 d) den Prozess der Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Neuansiedlung 

und Wiedereingliederung ausländischer Kombattanten, die nicht verdächtigt werden, Völ-

kermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Menschenrechts-

verletzungen begangen zu haben, zu unterstützen, damit diese und ihre Angehörigen in ein 

n ein 
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 41. verlangt, dass alle Parteien den vollen, sicheren, sofortigen und ungehinderten 

Zugang des humanitären Personals und humanitärer Ausrüstungs- und Hilfsgüter sowie die 

rechtzeitige Bereitstellung humanitärer Hilfe an bedürftige Bevölkerungsgruppen, insbe-

sondere an Binnenvertriebene, im gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik 

Kongo gestatten und erleichtern, unter Achtung der Leitgrundsätze der Vereinten Nationen 

für die humanitäre Hilfe, namentlich Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Un-

abhängigkeit, und der einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts; 

 42. fordert alle Mitgliedstaaten auf
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dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die Demokratische Republik Kongo über 

die Umsetzung der Verpflichtungen nach dem Rahmenabkommen und deren Verbindun-

gen zur allgemeinen Sicherheitslage in der Region der Großen Seen Bericht zu erstatten; 

 55. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

 


